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Noch umständlicher sind die konstruktiven Opfer,
die bei den iC-f Ci Lokomotiven der S. B. B.1) der
Befreiung der Motordimensionen vom Zwange der Geometrie
der Zahnradübersetzung gebracht wurden (Abb. 18). Die
Motoren könnten unter Beibehaltung der zweckmässig
erscheinenden Aussenmasse, Abstand des grossen Zahnrades
von der Schiene a 228 mm, radiales Mass zur Unter-

'm=^^h
r-rn— J1 - >,'j '.

irT~i

1200 --f- 1200 ¦ H
— 2400 -r*— **

eno
12100

—woo~
mm—

-12000*»—+¦—an 1600 1450 *-?40O mo*r

h—

Abb. 16. Entwurf einer elektrischen 2D2-SchneIlzuglokomotive. — 1:150

bringung der Motorwelle b 195,0, nur mit einem
Durchmesser D 0,727 mm gebaut werden. Dieses Mass wäre
unzureichend, um namentlich für die gleiche Drehzahl die
gleiche Leistung unterzubringen. Man ist daher gezwungen,
in jeder Hinsicht knapper zu konstruieren. Wendet man
z. B. wie für andere Motoren die ohne Ueberhöhung
äusserst zugelassenen Masse a 165 mm, b 130 mm an,
so kann der Motordurchmesser auf D — 1308 mm gesteigert

werden. Die Motoren müssen in diesem Fall tief in
den Rahmen herabgesenkt werden und sind dann schlecht
zugänglich.

Die relativ grosse Ueberhöhung von 285 mm, etwa
1 : 10 der anwendbaren Stangenlänge, kann ohne besonderen

Behelf nicht in Frage kommen, wie dies in Abb. 18

angedeutet ist und naheliegend erscheint. Zur Ueberwin-
dung dieses Höhenunterschiedes ist ein unsymmetrischer
Kandorahmen, von Kleinow vor Jahren wissenschaftlich
begründet, vorgesehen worden (Abb. 19). Der Kuppel-
rabmen stützt sich auf eine pendelnd gelagerte, mit Federn
gestützte Blindwelle; durch diese Anordnung wird der
starre Schluss der kinematischen Kette der gekuppelten
Kurbelwellen gelöst.8) Der Kuppelrahmen ist konstruktiv mit
zwei Stangen gleichwertig. Dieses Getriebe benötigt wieder
zwei Stangen und eine Blindwelle, ohne die volle Freiheit
in der Motorbemessung noch eine Befreiung von Massenkräften

zu erzielen.
Die einlässliche Prüfung der Bewegungsgesetze des

scheinbar einfachen Kurbelgetriebes erweist sich als dankbare

Aufgabe. Die gewonnenen Ergebnisse bestätigen,
dass sich nicht eins für alles ziemt und die
Uebertragung konstruktiver Elemente aus einem Anwendungsgebiet

in das andere nicht ungeprüft erfolgen sollte, und
es vor allem unzulässig ist, derartige Getriebe als starre
Gebilde zu betrachten und ihre Bewegungsgesetze auf
statischer Grundlage zu erstellen.

Zur Reorganisation der S. B. B.

Der Entwurf zu einem Bundesgesetz betr. die Organisation

und Verwaltung der S. B. B. ist mit wenigen
Abweichungen in dem von uns auf den Seiten 251 bis 254
des jtzten Bandes (28. Mai 1921) mitgeteilten Wortlaute
vom 16. Juni d. J. den eidgen. Räten vorgelegt worden
und im Bundesblatt Nr. 25 am 22. Juni veröffentlicht. Zu
den Ergänzungen zählt namentlich jene des Art. 18 bezügl.
der Kreisdirektionen, wo gesagt wird:

i) Güterzug-Lokomotive BBC, abgebildet in den «BB C-MiUcilungen»

vom April 1919. Antrieb erstmals ausgeführt für die I.ötachbcrg-I-okomo-

tive C4-C (siehe Band I.VII, S. 89, 18. Februar 1911). Keil.

2) Konstruktiona-Dustellung siehe Band LXXV, Seite 339 (22. Mai

1920). Ked.

2. Sitz der Kreisdirektionen sind Lausanne, Luzern
und Zürich.

Dieser Punkt hat bereits viel zu reden gegeben und
dürfte in der Diskussion am heftigsten aufgegriffen werden.
Seine Behandlung und Erledigung wird wohl den besten
Prüfstein dafür abgeben, ob wir in der Tat hoffen dürfen,
einen neuen Geist in die Verwaltung der eidgenössischen

Verkehrsanstalt einziehen zu sehen.
Aus der Botschaft, mp der der Gesetzesentwurf

vom Bundesrat begleitet wird, möge
zunächst hier nur der Schluss wiedergegeben
werden. Er lautet:

„Zur Ermittlung der ziffernmässig nachweisbaren

Ersparnisse, die sich bei Einführung der von
uns vorgeschlagenen Organisation erzielen lassen,
wurden einlässliche Berechnungen aufgestellt. Dabei

ergab sich, dass 405 Beamte und jährlich 5100000 Fr.

erspart werden können. Die Verminderung des

Personalbestandes Ist in der Hauptsache auf die
Reduktion der Zahl der Kreise, die Verminderung
der Zahl der Kreisdirektoren und ihrer Sekretariate,
sowie auf die Vereinigung der Materialverwaltungen
und die allgemeine Vereinfachung des Geschäfts'

ganges zurückzuführen. Die jährlichen Ersparnisse von 5100000 Fr.

verteilen sich auf die Personalausgaben (4420000 Fr.), die Verminderung

der Zahl der Verwaltungsräte (30000 Fr.) und auf die

geringern Kosten für Verzinsung und Aufbewahrung der Vorräte der

Werkstätten und MaterialVerwaltungen (650000 Fr.).

Würde man die bisherigen fünf Kreise beibehalten, so
verminderten sich der Personalbestand nur um 210 Beamte und die

jährlichen Ausgaben nur um 3100 000 Fr. Die Vorteile der

Verminderung der Zahl der Kreise liegen aber, wie schon erwähnt,

nicht nur in den Ersparnissen, die dadurch erzielt werden können,

sondern vor allem in der Vereinfachung der Verwaltung.
Die Ersparnisse, von denen hier die Rede ist, treten

allerdings nicht sofort ein, da die Verminderung des Personals nur nach

und nach möglich ist. Es handelt sich aber immerhin um so

beträchtliche Summen, dass auf deren Einsparung nicht verzichtet
werden darf, wenn überhaupt noch von einer ökonomischen

Verwaltung die Rede sein soll.
Schlussbemerkung. Der Gesetzesentwurf, den wir Ihnen

hiermit vorlegen, stützt sich auf die bald 20-jährige Erfahrung, auf

gründliche Vorstudien und auf das Urteil einer Kommission erfahrener

Experten. Er stellt unserer Ueberzeugung nach diejenige
Form der Staatsbahnverwaltung dar, die sich für unser Land und

seine Verhältnisse am besten eignet und die auch den Bedürfnissen

der Verwaltung selbst entspricht. Die Gestaltung der einzelnen

Organe, die die Verwaltung erhalten soll, und ihre gegenseitigen

Beziehungen wurden sorgfältig gegeneinander abgewogen, sodass

eine Aenderung bei der einen Instanz kaum ohne entsprechende

Umgestaltung der andern Instanzen möglich ist
Mit dem Erlass eines neuen Gesetzes und einer neuen Voll

Ziehungsverordnung allein ist es allerdings nicht getan. Unerläss-

llch ist vielmehr, dass von oben bis unten der gute Wille geweckt

werde, den etwas erstarrten Organismus In ein lebendiges Werkzeug

zur Förderung unserer Volkswirtschaft umzugestalten.
Diesem neuen Geiste soll der 'Entwurf die Entfaltung

erleichtern. Das Schweizervolk will, dass endlich von den Vorbereitungen

zur Tat geschritten werde."

Wettbewerb der E.-G. Portland
für Gussbeton-Häuser.

Diesen Wettbewerb hat die „ E.-G. Portland" in
Zürich im letzten Winter veranstaltet, „um an der Beseitigung

der immer mehr sich steigernden Wohnungsnot
mitzuhelfen und um billigere und schnellere als die jetzt
üblichen Baumethoden zu erreichen", wie es in der
Einleitung zum Programm heisst. Aus den weitere
Bestimmungen sei zur Bewertung des Ergebnisses in Erinnerung
gebracht: Alle Aussen- und Innenwände waren in
„Gussbeton" anzunehmen; für Zwischenböden, Treppen, Dach-
Konstruktionen u. dergl. waren auch andere Baustoffe
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